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Handreichung: Anerkennung CDHAW-Leistungen 
Stand: 20.05.2025 

Regelungen zur Anerkennung von Leistungen, welche während der Teilnahme an einem 
Exchange- oder Double-Degree-Programm der Chinesische Deutschen Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften der Tongji Universität Shanghai (CDHAW) durch Studierende der 
Fakultät WIW erbracht wurden. 

Im Studiensemester erbrachte Leistungen 
Der Workload des Studienplans für deutsche Studierende an der CDHAW entspricht 30 ECTS und 
kann somit über das Auslandsmodul (WIW00500) anerkannt werden. 

Studierende, die erfolgreich am Double-Degree-Programm der CDHAW teilgenommen haben, 
haben auch das Studiensemester laut o.g. Studienplan erfolgreich absolviert. 

Bei Studierenden, die nur ein Exchange-Semester absolviert haben, kann es Abweichungen vom 
Studienplan geben. Hier sollte genau geprüft werden. 

Praktikum 

Für Bachelorstudierende 
Der Praktikumszeitraum der CDHAW-Double-Degree-Programme entspricht dem, der für 
Bachelor-Studierende der Fakultät WIW in der Studien- bzw. Praktikumsordnung vorgesehen ist. 

Das Unternehmen sowie die betreuende Lehrperson verwenden das übliche Formular zur 
Bestätigung des Praktikums. Die Praktikumsunterlagen sind anschließend im Büro für 
Studienorganisation der Fakultät WIW einzureichen. 

Für Diplomstudierende 
In der Prüfungsordnung ist ein längeres Praktikum vorgesehen, als es möglicherweise in China 
abgeleistet wurde. Die erbrachte Leistung können dennoch auf das Praxismodul des 
Diplomstudiengangs anerkannt werden (z. B. aufgrund sprachlicher Anforderungen, erhöhtem 
Aufwand im Ausland etc.). 

Hierfür muss ein Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen an eine 
begutachtende Person an der WHZ gestellt werden. Zudem ist die Bestätigung von Dauer und 
Erfolg des Praktikums von dem Praxisunternehmen erforderlich. Dies kann über ein 
Nachweisschreiben (englisch oder deutsch) des Unternehmens erfolgen oder es kann das 
„Praxismodul-Nachweisblatt“ der Fakultät WIW genutzt werden. 

Ggf. kann noch ein Praktikumsbericht durch die begutachtende Person angefordert werden. 

Für beide 
Es kann ein zusätzliches Praktikum absolviert werden.  

https://www.fh-zwickau.de/wiw/studium/formulare-und-ordnungen/
https://www.fh-zwickau.de/fileadmin/fakultaeten/gpw/Dokumente/studium/Antraege/Antrag_und_Bescheid_auf_Anerkennung_Pruefungsleistungen.pdf
https://www.fh-zwickau.de/fileadmin/fakultaeten/wiw/docs/formulardownload/Praktikum_Praxismodul/Praxismodul_-_Nachweisblatt__Bachelor_.pdf


 

 

Bachelorarbeit 

Für Bachelorstudierende 
Variante 1 

Der Umfang, der an der CDHAW verfassten Abschlussarbeit entspricht den Vorgaben der Studien- 
bzw. Prüfungsordnung des entsprechenden Studiengangs der Fakultät WIW, sodass lediglich eine 
Entscheidung über die Anerkennung erforderlich ist. 

Hierfür muss ein Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen an eine 
begutachtende Person an der WHZ gestellt werden. In diesem Rahmen kann eine kurze 
Präsentation oder Befragung erfolgen, in der das Thema näher erläutert wird. Eine gesonderte 
Anmeldung der Bachelorarbeit ist nicht erforderlich. 

Die Anerkennung der Abschlussarbeit darf erst erfolgen, wenn nachweislich alle Modulprüfungen 
abgeschlossen sind. 

Aufgrund des überschaubaren Betreuungsaufwands wird eine Anrechnung der Arbeit als 
Abschlussarbeit für die betreuende Person an der WHZ nicht empfohlen – eine Anerkennung als 
"kleine wissenschaftliche Arbeit" ist ggf. denkbar. 

Variante 2 

Es wird zusätzlich eine eigenständige, neue Arbeit verfasst – der Ablauf erfolgt regulär. 

Für Diplomstudierende 
In der Regel ist der Umfang der Bachelorarbeit an der CDHAW geringer als der einer Diplomarbeit 
an der WHZ. 

Variante 1 

Ist die in China erstellte Arbeit besonders komplex, anspruchsvoll und umfangreich, kann eine 
Anerkennung geprüft werden. 

In diesem Fall entspricht das Verfahren dem für Bachelorstudierende – Variante 1. 

Sollte festgestellt werden, dass die Arbeit inhaltlich nicht der einer Diplomarbeit entspricht, gilt 
Variante 2 oder 3. 

Variante 2 

Die Arbeit kann nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes inhaltlich erweitert oder ergänzt 
werden. 

Die Vorgehensweise erfolgt hierbei so, wie sie für ein reguläres Diplomprojekt in der Studien- 
bzw. Prüfungsordnung des entsprechenden Studiengangs beschrieben ist. 

Die Erweiterungen und Ergänzungen erfolgen nach Absprache mit den betreuenden Personen. 

Variante 3 

Es wird zusätzlich eine eigenständige, neue Arbeit verfasst – der Ablauf erfolgt regulär. 

https://www.fh-zwickau.de/fileadmin/fakultaeten/gpw/Dokumente/studium/Antraege/Antrag_und_Bescheid_auf_Anerkennung_Pruefungsleistungen.pdf
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